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Zweite Ordnung zur Änderung der Fakultätsordnung der 
Philosophischen Fakultät 

der Universität zu Köln 
vom 16.07.2019 

Aufgrund des § 26 Absatz 3 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung des Artikels 1 des 
Hochschulzukunftsgesetzes (HZG NRW) vom 16.09.2014 (GV.NRW. S. 547), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes zur Sicherung der Akkreditierung von Studiengängen in NRW 
vom 17. Oktober 2017 (GV. NRW. S. 806), hat die Philosophische Fakultät der Universität zu 
Köln folgende Ordnung erlassen:  

Artikel I 

Die Fakultätsordnung der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln vom 25. 
November 2015 (Amtliche Mitteilungen 162/2015), zuletzt geändert durch Ordnung vom 31. 
Januar 2018 (Amtliche Mitteilungen 19/2018), wird wie folgt geändert:  

1. § 7 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Der Vorstand wählt aus seiner Mitte eine/n Vertreter/in der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer für eine Amtszeit von einem Jahr zur 
Geschäftsführenden Direktorin bzw. zum Geschäftsführenden Direktor. Wiederwahl ist 
zulässig." 

2. § 9 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„Wiederwahl ist zulässig.“ 

3. Nach § 11 Absatz 4 Satz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Abweichend von Satz 1 kann sich die Studiendekanin oder der Studiendekan in 
Gremien mit Beratungsbefugnissen durch eine von der Engeren Fakultät gewählte Person aus 
dem Kreis der Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Prodekanats für 
Studienangelegenheiten vertreten lassen." 
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Artikel II 

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der 
Universität zu Köln in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Engeren Fakultät der Philosophischen 
Fakultät der Universität zu Köln vom 10.07.2019.  

Köln, 16.07.2019 

gez. 

Die Dekanin 
der Philosophischen Fakultät 
der Universität zu Köln 
Universitätsprofessorin Dr. Monika Schausten 




